
Ort, Datum Unterschrift der / des Kontoinhaber(s)

Mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. den umseitigen Ausführungen zum Datenschutz bin 

ich einverstanden.

Adresse Kontoinhaber: wie oben

Konto-Nummer:

Name der Bank: Kontoinhaber:

Bankleitzahl:

Unterschrift Mitglied bzw. bei Minderjährigen der / des Erziehungsberechtigten

- Der CVJM Birkenheide - Maxdorf e. V. wird ermächtigt die fälligen Mitgliedsbeiträge per 

Lastschrift einzuziehen.

Der Mitgliedsbeitrag wird überwiesen. (Bitte die Zahlungstermine beachten)

Ort, Datum

Beitrittserklärung / Einzugsermächtigung

PLZ, Ort:

Name:

Vorname:

Straße:

01.

geb. am:

Mitglied-Nr.:

Tel.-Nr.:

Bitte aktuellen Beitrag und gewünschte Zahlweise ankreuzen:

Viertel-

jährlich

Halb-

jährlich
Jährlich

Monats-

beitrag
Beiträge und Zahlweise:

Zahlungstermine: Halbjährlich 15.02. / 15.08.Vierteljährlich 15.02. / 15.05. / 15.08. / 15.11.

21,00 €       42,00 €       

3,00 €         6,00 €         12,00 €       

6,00 €         12,00 €       24,00 €       

42,00 €       84,00 €       Familie, Zahler

Familie, Nicht Zahler

Jährlich 15.02.

Bitte für jede Person eine eigene Beitrittserklärung ausfüllen. Jedes weitere Familienmitglied außer dem Zahler in der 

beitragsfreien Rubrik „Familie, Nicht Zahler“ verschlüsseln.

21,00 €       

10,50 €       

Kinder bis 13 Jahre

3,50 €  

7,00 €  

Erwachsene

  1,00 € 

2,00 €  
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, 

Studenten, Azubi, ZDL, FSJ

-  €    -  €           -  €           -  €           

Monat/Jahr

Die Einzugsermächtigung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden.-

- Die Bank ist nicht verpflichtet eingehende Lastschriften einzulösen, wenn das Konto keine 

ausreichende Deckung aufweist.

E-Mail-Adresse:

Christlicher Verein Junger Menschen e. V.

Birkenheide - Maxdorf e. V.
Waldstr. 34 - 67134 Birkenheide - Tel. 06237 / 8774

Ich möchte beim CVJM Birkenheide - Maxdorf e. V. Mitglied werden ab dem:

www.cvjm-birkenheide.de - info@cvjm-birkenheide.de - Fax.: 01212 / 514012603

Bankverbindung: Konto-Nr. 1332717 - BLZ 545 500 10 - Sparkasse Vorderpfalz Ludwigshafen a. Rh. - Schifferstadt



1.1

1.2

4.1

4.3.2

8.1

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine 
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des 
Vorstandes bzw. von ihm delegierten Personen gespeichert. Jedem Vereinsmitglied 
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Datenschutzerklärung:

Sonstige Informationen werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, 
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z. B. Speicherung von 
Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhanltspunkte bestehen, 
dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
entgegensteht.

Der Verein führt den Namen „Christlicher Verein Junger Menschen 
Birkenheide – Maxdorf e.V.“ (CVJM Birkenheide – Maxdorf e.V.) Er hat 
seinen Sitz in Birkenheide, Waldstraße 34 und wurde am 23.02.1983 
unter Nr. 1672 in das Vereinsregister Ludwigshafen am Rhein 
eingetragen.

Der CVJM ist ein Verein, dessen Grundlage die Pariser Basis ist und der mit den 
evangelischen Kirchengemeinden Birkenheide und Maxdorf-Siedlung 

zusammenarbeitet. Der CVJM sieht seine Aufgabe in der missionarischen 
Verkündigung, im sozialen Engagement und in der gesellschaftlichen Verantwortung. 
Diese Arbeit geschieht in Jugendgruppen, in Chorarbeit, in Sportgruppen, in offenen 

Angeboten und in Freizeiten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien.

Auszug aus der Satzung:
(aktuelle Fassung vom 18.03.1995)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 
mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der Abgabenordnung in ihrer 
jeweils letztgültigen Fassung. Etwaige Gewinne dürfen nur für 
satzungsgemäße Ziele verwendet werden.

Mitglied kann jeder werden, der diese Satzung anerkennt. Alle Mitglieder, 
die das 15. Lebensjahr vollendet haben, besitzen das Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung.

Der Verein wendet das Bankeinzugsverfahren an. Wo eine 
Einzugsermächtigung nicht erteilt werden kann, muss das Mitglied um 
eine Bankeinzahlung selbst besorgt sein.

Zur Mitgliederversammlung ruft der Geschäftsführende Ausschuss einmal 
im Jahr die Mitglieder zusammen und muss dies mindestens zwei (2) 
Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung, Zeit und Ort den 
Mitgliedern bekannt geben. Dies geschieht durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Maxdorf.


